
Anlage 7
ElisabethenHeim, Bohnesmühlgasse 16, 97070 Würzburg, (09 31) 3513-110  info  @elisabethenheim.de   www.elisabethenheim.de
___________________________________________________________________________________________________________

  
SEPA-Lastschriftmandat

DE89ZZZ00000406834
Gläubiger-Identifikationsnummer □   wiederkehrende Zahlung

  □   einmalige Zahlung
___________________________(wird von der Einrichtung eingetragen)
Mandatsreferenznummer

_________________________________________________________________________________
Zahlungspflichtiger: Name und Vorname     Name des Kindes

_________________________________________________________________________________
Zahlungspflichtiger: Straße und Hausnummer                PLZ und Ort

 
  BIC     IBAN   
Wenn Sie nicht Kontoinhaber sind:

_________________________________________________________________________________
Kontoinhaber: Name, Vorname, Straße, Haus-Nr.,               PLZ und Ort

_________________________________________________________________________________
Kontoinhaber: E-Mail-Adresse

Ich/Wir ermächtige/n den ElisabethenHeim Würzburg e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die vom
ElisabethenHeim e.V. 97070 Würzburg auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften am Fälligkeitstag (am 4.
des Monats) einzulösen. Falls der Fälligkeitstag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, dann wird am
darauffolgenden Werktag abgebucht.
Bei  Anmeldung und Kündigung des  Betreuungsverhältnisses  ist  für  jeden  angebrochenen  Monat  der  volle
Beitrag fällig.

Mir/Uns ist bekannt, dass bei Nichtzahlung die Forderungen im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht
werden können und der ElisabethenHeim e.V. von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen kann.

Diese Erklärung gilt, bis von mir/uns ein schriftlicher Widerruf beim ElisabethenHeim Würzburg e.V. eingeht.
Etwaige Änderungen meiner/unserer Bankverbindung teile/n ich/wir umgehend schriftlich mit.

Den Eltern1 bleibt es unbenommen, beim Jugendamt, Sozialamt einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen.
Bis  zum Vorliegen  eines  positiven  Bescheids  des  Kostenträgers  und  dem  Eingang  der  Beiträge  sowie  bei
Beendigung der Kostenübernahme durch den Kostenträger haben die Eltern den geschuldeten Hortbeitrag in
voller  Höhe  zu  entrichten.  Grundsätzlich  gilt:  Der  Vertrag  wird  zwischen  den  Eltern  und  dem
ElisabethenHeim geschlossen. Aus diesem Grund ist immer, unabhängig der Kostenübernahme durch Dritte,
der Vertragspartner (die Eltern) zahlungspflichtig.

________________________________

        Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

                    
Bankverbindung ElisabethenHeim LIGA Würzburg IBAN: DE15 7509 0300 0003 0020 04    BIC: GENODEF1M05
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 Der in diesem Vertrag verwendete Begriff „Eltern“ umfasst alle Formen der Personensorgeberechtigten und damit alle Personen, denen das 
Personensorgerecht für Minderjährige zusteht: Mutter, Vater, ein Elternteil, ein Vormund sowie ein/e Pfleger/in.
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